
Die beschlossene Ergänzung der Zuständigkeitsordnung mit folgendem Wortlaut: „…, hierzu 
gehören ebenfalls Spielplatzplanung inkl. Standortwahl.“, ist wortgleich in die 
Jugendamtssatzung unter § 5 Abs. 2 Nr. 2 a) aufzunehmen. 


